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Feuchte Wände, undichte Fenster, 
Heizungsausfall, Bauschutt im 
Treppenhaus... Dies alles sind 
Mängel, zu deren Beseitigung der 
Vermieter verpflichtet ist! Viele 
Mieter ärgern sich jedoch schwarz 
oder üben sich in endloser Ge-
duld. Oder sie greifen seufzend in 
die eigene Tasche, um den Man-
gel beheben zu lassen oder repa-
rieren selbst.  
Unsere Tipps zur Mängelbeseiti-
gung zeigen Ihnen, wie Sie 
schnell, nerven- und kostenspa-
rend notwendige Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten 
beim Vermieter durchsetzen und 
bei schweren Mängeln auch noch 
Miete sparen, bis die Wohnung 
wieder in Ordnung ist. 
Unsere Tipps können den Gang 
zur Mieterberatung nicht ersetzen. 
Doch eins ist sicher: Geduldiges 
Abwarten, Eigenpfusch, schlechte 
oder keine Beratung – das kann 
teuer werden! 

Instandhaltung und Mängel-
beseitigung sind Vermieter-
pflicht 

So steht es im Gesetz: 

„Der Vermieter hat die Mietsache 
dem Mieter in einem zum vertrags-
gemäßen Gebrauch geeigneten Zu-
stand zu überlassen und sie wäh-
rend der Mietzeit in diesem Zustand 
zu erhalten.“ 

Ihre Miete zahlen Sie zunächst ein-
mal dafür, dass der Vermieter Ihre 
Wohnung und das Haus regelmäßig 
instand hält und – falls nötig – wie-
der instand setzt. Unterlassene Re-
paraturen bringen dem Vermieter 
daher einen zusätzlichen Profit ne-
ben dem bereits in der Miete einge-
rechneten. Kein Wunder also, dass 
viele Hausbesitzer versuchen, so 
viele Lasten wie möglich auf ihre 
Mieter und den Staat abzuwälzen. 
Eine oft erschreckende Rechtsun-
kenntnis und Ängstlichkeit der Mieter 
macht es den Vermietern oft leicht, 
sich auf (unwirksame) Vertragsklau-
seln zu berufen oder Mieter bei be-
rechtigten Mängelrügen so lange 
hinzuhalten, bis diese entnervt auf-

geben und Reparaturen selber 
durchführen (lassen). Wenn Sie also 
die Instandhaltungspflicht des Ver-
mieters einfordern, verlangen Sie 
nicht nur Ihr gutes Recht. Sie ver-
hindern auch, dass Häuser in unse-
rer Stadt systematisch herunterge-
wirtschaftet werden, um die große 
„Sanierung“ später auf Ihre und der 
Allgemeinheit Kosten durchzuführen. 

Was sind  
Wohnungsmängel? 

Ein Mangel liegt vor, wenn der 
vertragsgemäße Gebrauch der 
Wohnung beeinträchtigt oder auf-
gehoben ist. Allgemeiner gesagt: 
Wenn der Ist-Zustand der Wohnung 
von der Soll-Beschaffenheit negativ 
abweicht. 

In die vertragsgemäße Nutzung ein-
bezogen sind alle mitvermieteten 
Teile des Hauses wie Keller, Spei-
cher, Garage, Fahrstuhl oder Hof. 
Auch diese müssen in betriebssiche-
rem und gepflegtem Zustand sein. 
Außerdem hat der Vermieter den 
Zugang zu allen Mieträumen ohne 
Behinderung und Gefahren zu ge-
währleisten. Daher müssen Beleuch-
tung, Geländer und Stufen des 
Treppenhauses in Ordnung sein, 
Briefkästen und Mülltonnen in aus-
reichender Anzahl vorhanden und 
zugänglich sein, die Türen müssen 
(ab)schließbar sein, Klingel und 
Fahrstuhl müssen funktionieren, 
usw. Mängel innerhalb der Wohnung 
sind z. B. undichte oder klemmende 
Fenster und Türen, feuchte Wände 
und Decken, nicht vorschriftsgemä-
ße Elektro- und Gasleitungen, ver-
stopfte Abwasser(fall)rohre, undichte 
Leitungen und Armaturen, morsche 
Dielenbretter, unzureichende Hei-
zung, defekte Öfen, Herde und Boi-
ler (falls mitvermietet), mangelhafter 
Schall und Wärmeschutz sowie 
sonstige Baumängel. 

Auch das Fehlen vertraglich zu-
gesicherter „Eigenschaften“ gilt 
als Mangel. Beispiel: Obwohl ver-
traglich vereinbart, fehlen Keller, 
Speicher, Garage oder Einbauküche 
oder sie sind unbenutzbar. Störende 
und gesundheitsschädliche Umwelt-
einflüsse begründen ebenfalls einen 

Mangel (z.B. Baulärm im Haus, knal-
lende Garagentore). Da Ihr Minde-
rungsrecht wesentlich davon abhän-
gen kann, ob ein Mangel bereits 
beim Einzug erkennbar vorhanden 
war oder erst später eingetreten ist 
und Sie als Mieter im Übrigen zur 
sofortigen Mängelanzeige verpflich-
tet sind, sollten Sie gleich nach 
dem Einzug Ihrem Vermieter alle 
entdeckten Mängel mitteilen. Um 
Ihre Rechte zu wahren, weisen Sie 
bei der Mängelanzeige darauf hin, 
dass Ihre Mietzahlungen ab sofort 
unter Minderungsvorbehalt stehen. 

Kleine Instandhaltungen  
(Bagatellreparaturen) 

Viele Vermieter versuchen, durch eine 

besondere Klausel im Mietvertrag die 

Kosten „kleiner Instandhaltungsmaß-

nahmen“ auf Sie abzuwälzen. Das ist 

nach höchstinstanzlicher Rechtspre-

chung allerdings nur wirksam, wenn 

sich die Klausel auf solche Teile der 

Mietsache erstreckt, welche dem häu-

figen Zugriff des Mieters unterliegen 

(z. B. Fenster- und Türverschlüsse, 

Kocheinrichtungen) und sowohl eine 

Kostenbegrenzung für den Einzelfall 

von höchstens € 75,-- (aufgrund der 

beschleunigten Preisentwicklung seit 

dem Urteil dürften inzwischen auch 

€ 125,-- angemessen sein) als auch 

eine Gesamtsummenbegrenzung pro 

Jahr von höchstens 8 % der Jahres-

bruttomiete vorgesehen ist. 

Weitere Einzelheiten hierzu in unse-

rem mietrechtlichen Informationsblatt 

„Kleinreparaturen“. 

Trotz Kostenbegrenzung ist jedoch 

eine Formularklausel unwirksam, in 

der nicht nur die Kosten, sondern die 

Vornahme Pflicht selbst auf Sie als 

Mieter abgewälzt wird. Ein entspre-

chendes Urteil hat Mieter helfen Mie-

tern e. V. in Verbandsklageverfahren 

durch alle Instanzen erstritten (BGH, 

Urteil vom 06.05.1992). Nach diesem 

Urteil sind alle Kleinreparaturklauseln 

in den vom Haus- und Grundbe-

sitzerverein München bis Mai 1992 

herausgegebenen Musterformularen 

unwirksam! Lassen Sie sich also un-

bedingt beraten, bevor Sie Reparatu-

ren durchführen. 

Wichtige Schreiben sollten Sie, um 

den Zugang beim Vermieter bewei-
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sen zu können, immer per Boten 

zustellen oder mit Einschrei-

ben/Rückschein versenden. (Aus-

führlich in unserem mietrechtlichen 

Informationsblatt „Zustellung wichtiger 

Schriftstücke“.) 

Mängelanzeige 

Damit nehmen Sie nicht nur Ihr 
Recht wahr, Sie sind laut Gesetz 
dazu verpflichtet: 

„Zeigt sich im Laufe der Mietzeit ein 
Mangel der Mietsache oder wird eine 
Maßnahme zum Schutz der Mietsa-
che gegen eine nicht vorhergesehe-
ne Gefahr erforderlich, so hat der 
Mieter dies dem Vermieter unver-
züglich anzuzeigen.“ Und weiter: 
„Unterlässt der Mieter die Anzeige, 
so ist er dem Vermieter zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet“, und es werden Ihnen 
für diese Unterlassung eine Reihe 
von rechtlichen Ansprüchen gegen 
den Vermieter abgesprochen (u.a. 
das Mietminderungsrecht und Scha-
densersatzansprüche!). 

Aufforderung zur  
Mängelbeseitigung 

Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit 
(erfolglosen) Telefonaten oder 
Emails! Schon aus Beweisgründen 
sollten Sie Mängel immer schrift-
lich anzeigen; und zwar per Ein-
schreiben/Rückschein oder Boten-
zustellung.  

Fristsetzung 

Achten Sie darauf, sämtliche Fris-
ten mit einem genauen Datum zu 
bezeichnen („bis spätestens...“)! 
Lediglich bei Gefahr im Verzug, das 
heißt, wenn plötzlich Mängel auftre-
ten, die sofort behoben werden 
müssen, um größere Schäden für 
das Haus oder die Gesundheit zu 
vermeiden (z.B. Rohrbruch, Total-
ausfall der Heizung im Winter, Ver-
mieter ist nachweisbar nicht erreich-
bar (Zeugen!)), dürfen und müssen 
Sie sofort selbst handeln. Notwendi-
ge Aufwendungen muss Ihnen der 
Vermieter später ersetzen. 

Ersatzvornahme 

Eine Ersatzvornahme ist besonders 
empfehlenswert bei kleineren, ein-
fach zu behebenden Schäden inner-
halb der Wohnung, deren Kosten 
eine Monatsmiete nicht übersteigen. 
Nachdem Sie den Vermieter vergeb-
lich zur Mängelbeseitigung aufgefor-

dert haben (sobald die gesetzte Frist 
verstrichen ist, befindet er sich „in 
Verzug“), beauftragen Sie selbst ei-
nen Fachhandwerker, den Sie zu-
nächst aus eigener Tasche bezahlen 
müssen. Dann schicken Sie dem 
Vermieter eine Kopie der entspre-
chenden Rechnung und setzen ihm 
wiederum eine Zahlungsfrist; natür-
lich nicht, ohne anzukündigen, dass 
Sie bei Zahlungsverweigerung die 
Kosten, beginnend mit der über-
nächsten Mietzahlung, „aufrechnen“ 
(d.h. von der Miete abziehen) oder 
gerichtlich einfordern werden. 

Musterbrief Ersatzvornahme: 

Max Mieter  Datum 
Bleibtreustr. 6 
81479 München  
 

Sehr geehrter Herr/Frau ..., 

nachdem Sie die Ihnen mit Schreiben 
vom ... gesetzte Frist (gesetzten Fris-
ten) haben verstreichen lassen, ohne 
die Ihnen mitgeteilten Mängel abzu-
stellen, habe ich meinerseits Hand-
werker beauftragt, die diese beseitigt 
haben. 

Mir sind hierfür Aufwendungen in Hö-
he von Euro ... entstanden (s. beilie-
gende Rechnung in Kopie). Ich bitte 
um Überweisung des Betrages auf 
mein Konto Nr. .... bei ..... bis zum ...... 
(Frist von 14 Tagen setzen). 

Für den Fall der Nichtzahlung kündige 
ich an, dass ich die mir entstandenen 
Kosten ... 

(entweder) ... mit der Miete für den 

übernächsten Monat, also für den 
Monat ..., aufrechnen werde. 

(oder) ... auf gerichtlichem Weg ein-
fordern werde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Max Mieter 

Mietminderung 

Unter folgenden Voraussetzungen 
können Sie die Miete mindern: 

a.) Es besteht ein erheblicher Man-
gel, d.h. die Beeinträchtigung 
rechtfertigt eine Minderung um 
mindestens fünf Prozent (bera-
ten lassen!).  

b.) Der Vermieter weiß, dass der 
Mangel besteht; und zwar durch 
Ihre schriftliche Mängelanzeige 
(Beweisbarkeit) oder weil er den 
Mangel kennen muss (er wohnt 
im selben Haus, Baulärm). 

Bei längerer, vorbehaltloser Zahlung 
der vollen Miete (in der Regel nach 6 

Monaten, spätestens nach einem 
Jahr) verlieren Sie das Minderungs-
recht nicht nur rückwirkend, sondern 
auch für die Zukunft! Mindern kön-
nen Sie ab dem Zeitpunkt des Man-
geleintritts und der Kenntnis des 
Vermieters bis zur Beseitigung des 
Mangels. Die Minderung bemisst 
sich nötigenfalls nach Tagen anteilig 
zur Bruttomiete (Miete einschließ-
lich aller Nebenkosten). Weitere 
Einzelheiten hierzu in unserem miet-
rechtlichen Informationsblatt „Die 
Minderung von der Bruttomiete“. 

Die Mietminderung hat zwei Funkti-
onen: Zum einen ist diese ein finan-
zieller Ausgleich für die schlechtere 
Nutzbarkeit der Wohnung. Zum an-
deren dient die Mietminderung als 
Druckmittel, um den Vermieter zum 
Handeln zu bewegen. Aufgrund des 
oft relativ geringen Kürzungsbetra-
ges verspüren Vermieter oft den-
noch keinen Anreiz zur Mängelbe-
seitigung. Allerdings erhöht sich der 
Anreiz erheblich, wenn viele Mieter 
eines Hauses ihre Miete mindern. 

Übrigens kommt es bei der Mietmin-
derung grundsätzlich nicht darauf 
an, ob der Vermieter den Mangel 
selbst verursacht hat oder „etwas 
dafür kann“.  

Jedoch gibt es auch wichtige Aus-
nahmen hiervon, z.B. folgende: 

Ausgeschlossen ist Ihr Minde-
rungsanspruch, wenn Sie die 
Mängel bei Vertragsabschluss 
schon kannten und akzeptiert ha-
ben oder Ihnen der Mangel bei 
Vertragsabschluss infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt geblie-
ben ist und der Vermieter ihn 
nicht arglistig verschwiegen hat. 

Beeinträchtigungen, die durch 
Dritte hervorgerufen werden, wie 
z.B. Baustellenlärm vom Nachbar-
grundstück zur Errichtung eines 
Neubaus in einer Baulücke, die 
auch der Vermieter ohne eigene 
Abwehr- oder Entschädigungs-
möglichkeit hinnehmen muss, be-
gründen nach aktueller höchstge-
richtlicher Rechtsprechung keinen 
Mangel, eine Minderung ist dement-
sprechend nicht möglich. 

Bei einer energetischen Moderni-
sierung ist eine Minderung für die 
ersten drei Monate dieser Baumaß-
nahmen ausgeschlossen. (Weitere 
Einzelheiten hierzu in unserem 
Merkblatt „Modernisierung“.) 
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So setzen Sie  
Ihre Rechte durch: 

1.) Mangel anzeigen und  
genau beschreiben 

Dazu sind Sie laut Gesetz verpflich-
tet! Bei mehreren Mängeln struktu-
rieren Sie Ihren Text derart, dass 
jeder Mangel für sich genau darge-
stellt wird; zum Beispiel: 

„a.) Der Wasserhahn an der Kü-
chenspüle ist durch Abnutzung leck 
geworden, sodass seit einigen Ta-
gen Wasser tropft. 

b.) Der Warmwasserboiler funktio-
niert seit gestern nicht mehr. 

c.) Nach dem starken Regen der 
letzten Woche sind jetzt Decke und 
Ostwand im Schlafzimmer auf 
ca. 3 qm durchfeuchtet, es beginnt 
bereits zu schimmeln.“ 

2.) Zur Mängelbeseitigung auf-
fordern und Frist setzen 

Die Frist unbedingt mit einem Datum 
bestimmen. Die Frist muss ange-
messen sein, d. h. der Vermieter 
muss Handwerker bestellen und die 
Arbeiten durchführen lassen können. 
Zum Beispiel: (Mangelanzeige vom 
05.10.2022) 

„Bitte sorgen Sie für  

a.) die Reparatur des Wasserhahns 
bis spätestens 19.10.2022 und 

b.) die Instandsetzung des Warm-
wasserboilers bis spätestens 
26.10.2022. Eventuelle Hand-
werkertermine kündigen Sie mir 
bitte 3 volle Werktage zuvor 
schriftlich an!“ 

Liegt ein Mangel vor, dessen Behe-
bung einen längeren Zeitrahmen in 
Anspruch nehmen wird (wie in unse-
rem Beispiel c., wenn das Dach neu 
eingedeckt werden muss), empfiehlt 
es sich, den Vermieter unter Frist-
setzung dazu aufzufordern, verbind-
liche Angaben darüber zu machen, 
dass die notwendigen Arbeiten ver-
anlasst und bis zum .... durchgeführt 
worden sind. Zum Beispiel:  

„c.) Weiterhin bitte ich Sie, mir bis 
19.10.2022 verbindlich mitzuteilen, 
dass die erforderlichen Dachrepara-
turen in Auftrag gegeben wurden 
und bis spätestens 26.10.2022 
durchgeführt sein werden. Für die 
provisorische Abdichtung des Da-
ches und die Sanierung der durch-
feuchteten Decken und Wände setze 

ich eine Frist bis spätestens 
26.10.2022.“ 

3.) Ankündigung der Folgen, 
wenn der Vermieter die 
Fristen nicht einhält 

Sind die Mängel leicht und kosten-
günstig zu reparieren, können Sie 
nach Fristablauf selbst das Notwen-
dige veranlassen und die Ihnen 
dadurch entstehenden Kosten beim 
Vermieter geltend machen. Damit 
eine Doppelbeauftragung von 
Handwerkern nicht zu Ihren Lasten 
geht, teilen Sie dem Vermieter mit, 
dass Sie nach Ablauf der Fristen 
eine Reparatur durch ihn ablehnen 
werden. Zum Beispiel: 

„Sollten die unter a.) und b.) genann-
ten Fristen ergebnislos verstreichen, 
werde ich jeweils danach eine In-
standsetzung durch Sie ablehnen, 
selbst einen Handwerker mit den 
notwendigen Maßnahmen beauftra-
gen und die mir dadurch entstehen-
den Kosten von Ihnen beanspru-
chen.“ 

Nicht alles können und dürfen Sie 
selbst beheben lassen. Insbesonde-
re Mängel der Bausubstanz (feuchte 
Wände, verrottete Fenster) sind oft 
nur mit erheblichen Kosten zu sanie-
ren. Hier müssen Sie Ihr Recht mit 
einer Instandsetzungsklage (vgl. un-
ten) durchsetzen. Schreiben Sie da-
her: 

„Für den Fall, dass mir die unter c.) 
geforderte Mitteilung nicht innerhalb 
der gesetzten Frist zugeht, werde ich 
ohne weitere Ankündigung Klage auf 
Instandsetzung erheben. Meine 
Rechte auf Zurückbehaltung der 
Miete, fristlose Kündigung und 
Schadensersatz behalte ich mir vor.“ 

4.) Minderungsvorbehalt 
erklären 

Sind die Mängel in Ihrer Wohnung 
erheblich, gibt Ihnen das Gesetz die 
Möglichkeit, Ihre Mietzahlungen zu 
kürzen. Dazu erklären Sie in Ihrem 
Schreiben:  

„Durch die vorbezeichneten Mängel 
ist der Wohngebrauch erheblich be-
einträchtigt. Ich stelle meine Miet-
zahlungen daher ab sofort unter 
Minderungsvorbehalt.“ 

Mehr sollten Sie in dem ersten 
Schreiben über die Minderung noch 
nicht mitteilen. Ihre Miete zahlen Sie 
zunächst in vollem Umfang weiter. 
Die Vorbehaltserklärung gibt Ihnen 

jedoch die Möglichkeit, sich den 
überzahlten Betrag später wieder 
zurückzuholen. Wie hoch die Minde-
rungsquote ist, wie Sie sich die zu 
viel gezahlte Miete zurückholen und 
wie Sie dies dem Vermieter ankün-
digen müssen, ist ein Thema für 
sich. Eventuell kann es auch sinnvoll 
sein, die Berechtigung zur Mietmin-
derung bei Bestreiten des Vermie-
ters vor Durchführung einer Minde-
rung gerichtlich klären zu lassen. 
Hierzu sollten Sie unbedingt unsere 
Beratung in Anspruch nehmen. 

Vorab nur so viel: Für das Vorliegen 
der Mängel sind Sie beweispflichtig 
und je besser Sie die Mängel doku-
mentieren können, umso fundierter 
lässt sich die Höhe der Minderung 
begründen. Daher ist es dringend 
erforderlich, alle Beweise zu sichern. 

 
Beweise sichern 

Häufig scheitert die Durchsetzung 

(berechtigter) Mängelansprüche spä-

testens vor Gericht an einem unvor-

hergesehenen Problem, der Beweis-

barkeit. Sie als Mieter sind nämlich für 

das Bestehen eines (vom Vermieter 

häufig nachträglich bestrittenen!) 

Mangels beweispflichtig. Der Siche-

rung von Beweisen können Sie daher 

gar nicht genug Aufmerksamkeit 

schenken: 

Bewahren Sie defekte Teile auf! Las-

sen Sie sich von Handwerkern schrift-

lich bestätigen, dass und weshalb et-

was repariert oder ersetzt werden 

musste! Besonders wichtig bei „flüch-

tigen“ Zuständen wie Lärm, Unter-

temperatur oder Zugangsbehinderun-

gen: eine schriftliche Bestätigung von 

Zeugen, die dies selbst mitgehört, 

mitangesehen oder das Thermometer 

abgelesen haben. Bei Lärm und 

Schmutzbelästigung (Baustelle) soll-

ten Sie und Ihre Nachbarn – abge-

sprochen, aber unabhängig vonei-

nander – Protokoll führen und darin 

die Arbeiten so genau wie möglich 

festhalten (sog. Bautagebuch)! Zu-

sätzliche Fotos können nie schaden; 

noch besser, wenn von Zeugen auf-

genommen. Vergessen Sie nicht, 

Uhrzeiten, Namen und Aussagen von 

Bauhandwerkern, Firmenaufschriften 

auf Lieferfahrzeugen, Inhalte von (Te-

lefon-) Gesprächen, Adressen und 

Texte von Aushängen etc. zu notie-

ren! 

In besonderen Fällen ist die Durchfüh-

rung einer (gerichtlichen) Beweis-
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sicherung ratsam. Lassen Sie sich 

deswegen aber unbedingt beraten! 
 

Instandsetzungsklage 

Eine Instandsetzungsklage ist anzu-
raten bei größeren, teuer zu behe-
benden Schäden (z.B. bei Baumän-
geln wie Dachreparatur, Einsetzen 
neuer Fenster, Trockenlegung von 
Mauerwerk, Instandsetzung des 
Treppenhauses u.ä.). Sie lassen den 
Vermieter gerichtlich verpflichten, 
notwendige Instandsetzungsarbeiten 
durchzuführen. Das ist wirkungsvoll; 
allerdings mahlen die Mühlen der 
Justiz bisweilen langsam. 

Einstweilige Verfügung 

Eine Einstweilige Verfügung ist ein 
gerichtliches Eilverfahren, das inner-
halb weniger Stunden „vorläufigen 
Rechtsschutz“ gegen drohende oder 
eingetretene Rechtsverluste bietet: 
wenn der Vermieter z.B. Heizung, 
Wasser oder Strom abdreht, den 
Zugang zu bestimmten Räumen ver-
sperrt, die Briefkastenanlage entfernt 
oder die Herausgabe von Gegen-
ständen verweigert - kurz: bei Schi-
kanen, die häufig bei „Modernisie-
rungsmaßnahmen“ im Gefolge der 
Umwandlungsspekulation ange-
wandt werden. Da beim Antrag auf 
Erlass einer Einstweiligen Verfügung 
prozessrechtliche Fragen im Vorder-
grund stehen, ist anwaltliche Hilfe 
dringend anzuraten. 

Zurückbehaltungsrecht 

Wenn Sie den Vermieter ergebnislos 
aufgefordert haben, einen Schaden 
zu beheben, können Sie zusätzlich 
zur Mietminderung nach entspre-
chender Ankündigung einen Teil der 
Miete zurückbehalten; und zwar in 
drei- bis vierfacher Höhe der Minde-
rungsquote. Im Unterschied zur Min-
derung, also dem Geld, das Sie 
auch nach Beseitigung des Mangels 
nicht zurückzahlen müssen, halten 
Sie einen Teil der Miete so lange 
zurück, bis auch der Vermieter wie-
der seine volle Leistung, nämlich 
eine mangelfreie Wohnung, erbringt. 
Solange er nicht (vollständig) „lie-
fert“, verweigern auch Sie (teilweise) 
Ihre Leistung. Sobald der Vermieter 
seine Pflicht wieder erfüllt, indem er 
den Schaden behebt, müssen Sie 
den zurückbehaltenen Mietanteil 
aber nachzahlen (also z.B. die 50% 
zurückbehaltener Miete, nicht jedoch 
die 15%-ige Minderung). Übrigens 

kann das Zurückbehaltungsrecht 
wegen Mängeln ebenso wenig ver-
traglich ausgeschlossen werden wie 
das Minderungsrecht. 

Schadensersatz und  
Aufwendungsersatz 

Wenn Ihnen aufgrund von Mängeln 
Schäden an Ihrer Gesundheit oder 
an Ihrem Eigentum entstehen, so 
können Sie Schadensersatz verlan-
gen, soweit dem Vermieter ein Ver-
schulden oder Verzug nachweisbar 
ist. Für unverschuldete Mängel muss 
der Vermieter nur dann haften, wenn 
erhebliche Mängel bereits beim Ein-
zug vorlagen oder zugesicherte Ei-
genschaften der Wohnung fehlen. 
Schadensersatz und Minderungsan-
sprüche sind jedoch ausgeschlos-
sen, wenn Sie die Mängel bei Ver-
tragsabschluss schon kannten. 

Entstehen Ihnen durch den Mangel 
Aufwendungen in Form von Arbeit 
(z.B. Putzen) oder Geld, hat der 
Vermieter in angemessenem Um-
fang auch Aufwendungsersatz zu 
leisten. Auch hier ist es erforderlich, 
dass Sie die Aufwendungen bewei-
sen können. 

Fristlose und ordentliche 
Kündigung 

Als Mieter haben Sie die Möglich-
keit, wegen eines erheblichen 
Mangels fristlos zu kündigen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn von 
dem Mangel eine Gesundheitsge-
fährdung für die Mieter ausgeht. Die 
fristlose Kündigung ist deshalb von 
Bedeutung, weil Sie in der Folge 
eine Reihe von Schadensersatzan-
sprüchen gegen den Vermieter gel-
tend machen können. Beachten Sie 
aber unbedingt, dass dafür einige 
Voraussetzungen erforderlich sind, 
für deren Vorliegen Sie als Kündi-
gender beweispflichtig sind. Ob die-
se Voraussetzungen vorliegen, soll-
ten Sie vor Ausspruch der Kündi-
gung unbedingt in einer Beratung 
klären lassen, denn bei einer unbe-
gründeten fristlosen Mieterkündi-
gung können ganz erhebliche Scha-
densersatzansprüche des Vermie-
ters auf Sie zukommen. 

Bitte beachten Sie bei Mietminde-
rungen, dass der Vermieter eine 
fristlose Kündigung wegen „Zah-
lungsverzugs“ aussprechen kann, 
sobald die Minderung(en) insgesamt 
einen Betrag von 1 Monatsmiete 

übersteigt. Um das Risiko und die 
Belastung durch eine solche Kündi-
gung zu vermeiden, empfehlen wir 
dringend unsere Beratung in An-
spruch zu nehmen - und zwar 
rechtzeitig, bevor Ihre Minde-
rung(en) die vorgenannte Höhe er-
reicht (erreichen). 

Dies gilt umso mehr, da zwar die 
fristlose Kündigung ev. durch Zah-
lung der „rückständigen“ Mieten ge-
heilt werden kann, dies aber bei ei-
ner ordentlichen Kündigung, die 
nach der Rechtsprechung möglich 
ist, wenn der Mietrückstand eine 
Monatsmiete übersteigt und die Ver-
zugsdauer mehr als einen Monat 
beträgt, nicht möglich ist.  

Zügig, zügig! 

Arbeiten zur Mängelbeseitigung 
muss der Vermieter zügig durchfüh-
ren lassen. Sofern Ihre Wohnung 
betroffen ist, müssen Sie rechtzeitig 
über den Beginn und die voraus-
sichtliche Dauer informiert werden. 

Nach Abschluss der Arbeiten haben 
Sie Anspruch auf Wiederherstellung 
eines ordnungsgemäßen Zustandes, 
zum Beispiel an Tapeten, Decken 
und Wandanstrich und auf eine End-
reinigung. Weigert sich der Vermie-
ter, können Sie auch hier unter Frist-
setzung zur Ersatzvornahme schrei-
ten (siehe Seite 2). 

Vorsicht, wenn der  
Vermieter mehr tun will, 
als Sie verlangen 

Die Instandhaltung und Instandset-
zung gehören zu den Grundpflichten 
des Vermieters. Dafür darf er von 
Ihnen keine Mieterhöhung verlan-
gen. Seien Sie misstrauisch, wenn 
der Vermieter auf Ihre Mängelanzei-
ge hin alles schöner und besser ma-
chen will. Wenn Sie daraufhin wider-
spruchslos Handwerker in Ihre Woh-
nung lassen, kann Sie das später 
teuer zu stehen kommen. Verlangen 
Sie, dass Ihnen alle Angaben über 
die vorzunehmenden Maßnahmen 
vorab schriftlich angekündigt wer-
den. (Näheres dazu in unserem 
Merkblatt „Modernisierung“.) Und 
dann nichts wie hin zur Mieterbera-
tung von MIETER HELFEN MIE-
TERN. Dort erfahren Sie, wie Sie 
Ihrem Vermieter den Vorbehalt er-
klären, unter dem Sie bereit sind, die 
Reparaturen ausführen zu lassen. 


